
Schläge in der öffentlichen Diskussion zum Entwurf 
des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen und 
ihre Organe, wurde in die Verordnung eine Regelung 
aufgenommen, wonach der Direktor des volkseigenen 
Betriebes verpflichtet ist, Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, daß territorial getrennt liegende Betriebs
teile sich an gemeinsamen Maßnahmen mit den örtli
chen Staatsorganen zur Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Werktätigen beteiligen können 
(§ 20 Abs. 3).

Verpflichtung der Leiter zur Gewährleistung 
der sozialistischen Gesetzlichkeit
Die Verordnung verpflichtet alle Leiter, das sozialisti
sche Recht, namentlich das Wirtschafts- und Arbeits
recht, als Leitungsinstrument umfassend und wirkungs
voll zu nutzen und die Rechte der Werktätigen zu wah
ren (§ 7 Abs. 2). Es gilt vor allem, jede formale Gegen
überstellung von Plan und Gesetz zu überwinden. Der 
Plan ist selbst Gesetz, und die Rechtsvorschriften sind 
wichtige Instrumente, um die staatlichen Pläne zu er
füllen.
Die Leiter der volkseigenen Betriebe, Kombinate und 
WB haben durch eine qualifizierte Leitungstätigkeit 
die sozialistische Gesetzlichkeit zu gewährleisten und 
alle Voraussetzungen für die Mitwirkung der Werktä
tigen an der Lösung dieser Aufgabe zu schaffen sowie 
eng mit den staatlichen und gesellschaftlichen Organen

bei der Bekämpfung und Verhütung von Rechtsverlet
zungen zusammenzuarbeiten. Man darf nicht überse
hen, daß durch Rechtsverletzungen nach wie vor be
deutende volkswirtschaftliche Schäden entstehen und 
die Entwicklung sozialistischer Beziehungen in den Ar
beitskollektiven vielfach empfindlich gestört wird. Des
halb gehört es zu den Pflichten der Leiter der volks
eigenen Betriebe, Kombinate und WB, in ihrem Ver
antwortungsbereich Ordnung, Sicherheit und Disziplin 
zu erhöhen, Wachsamkeit und Unduldsamkeit gegen
über Verletzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit zu 
gewährleisten sowie Straftaten und anderen Rechtsver
letzungen vorzubeugen und deren Ursachen zu besei
tigen (§ 7 Abs. 1 und 2).
Die Verordnung über die Aufgaben, Rechte und Pflich
ten der volkseigenen Betriebe, Kombinate und WB 
bringt überzeugend zum Ausdruck, wie in Verwirkli
chung der Beschlüsse des VIII. Parteitages das soziali
stische Recht weiter ausgestaltet und die sozialistische 
Rechtsordnung gestärkt wird. Den staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organen, den Leitern der Be
triebe, Kombinate und WB sowie den Kollektiven der 
Werktätigen wird mit dieser Verordnung ein wichtiges 
Instrument in die Hand gegeben, um die Arbeitspro
duktivität zu steigern, den materiellen Reichtum der 
sozialistischen Gesellschaft zu mehren, die Arbeits
und Lebensbedingungen systematisch zu verbessern 
und damit dem Wohle des Volkes zu dienen.
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Die Vorbeugungsprogramme der örtlichen Volksvertretungen — 
wirksame Führungsinstrumente im Kampf gegen die Kriminalität 
und andere Rechtsverletzungen
Das Gesetz über den Ministerrat der DDR vom 16. Ok
tober 1972 (GBl. I S. 253) und das im Entwurf vorlie
gende Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen 
und ihre Organe schaffen wesentliche Voraussetzungen, 
um die staatliche Tätigkeit und die Aktivität der Mas
sen zur Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit um
fassend weiterzuentwickeln. Nach dem Gesetzentwurf 
tragen die örtlichen Volksvertretungen eine hohe 
Verantwortung für den Schutz der sozialistischen 
Staats- und Gesellschaftsordnung; sie haben für die 
strikte Einhaltung und Verwirklichung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit sowie für die Festigung der Si
cherheit und Ordnung im Territorium zu sorgen und 
hierüber die Kontrolle auszuüben (§ 2 Abs. 6 des Ent
wurfs).
Diese bedeutsame Aufgabe müssen die örtlichen Volks
vertretungen und ihre Organe mit dem vom VIII. Par
teitag der SED geforderten hohen Niveau erfüllen. 
Dabei können sie an die guten Erfahrungen anknüpfen, 
die in den vergangenen Jahren in vielen Bezirken und 
Kreisen mit Programmen zur Kriminalitätsvorbeugung 
und -bekämpfung gesammelt wurden.
Es muß daher Widerspruch hervorrufen, wenn S t r e i t  
in seinen Bemerkungen zum Verlauf der Kriminali
tätsentwicklung in der sozialistischen Phase der kom
munistischen Gesellschaft es als „erwiesen“ ansieht, 
daß „die Modelle oder Programme für die Bekämpfung 
und Vorbeugung der Kriminalität als Ganzes ... unsere 
Erwartungen nicht erfüllt haben“./I/ Dieser undiffe
renzierten Behauptung/2/ muß auch deshalb widerspro-

fll Streit, „Zu einigen theoretischen und praktischen Fragen 
des Kampfes gegen die Kriminalität“, NJ 1973 S. 129 fl. (131).
121 Ähnlich — wenn auch etwas differenzierter — äußert sich 
Harrland, „Höhere Wirksamkeit der Gesetzlichkeitsaufsicht“, 
NJ 1973 S. 251 ff. (254). Seiner Forderung, konkrete, kontroll- 
fähige Maßnahmen festzulegen, ist jedoch zuzustimmen.

dien werden, weil Streit sie im Zusammenhang mit der 
Kritik an „illusionären Vorstellungen“ und „subjekti
ven Auffassungen“ äußert, die „letzten Endes zu un
realistischen Methoden und Formen bei der Bekämp
fung und Vorbeugung von Straftaten führen würden“. 
Damit wird aber völlig unberechtigt die mobilisierende 
Wirkung vieler Vorbeugungsprogramme negiert./3/

Zur Bedeutung der Vorbeugungsprogramme der 
örtlichen Volksvertretungen
Im Bezirk Halle sind in den vergangenen Jahren von 
den örtlichen Volksvertretungen beachtliche Aktivitä
ten entwickelt worden, die Ausdruck des Bewußtseins 
der Verantwortung für den Kampf gegen Straftaten 
als gesamtgesellschaftliches Anliegen sind. Natürlich 
waren diese Initiativen mit konsequenten ideologischen 
Auseinandersetzungen verbunden, die sich gegen ver
einfachende, oberflächliche Vorstellungen von der Kri
minalitätsbekämpfung und -Vorbeugung und gegen — 
oft vom Eifer für die Sache geprägte — Illusionen hin
sichtlich des Trends der Kriminalitätsentwicklung rich
teten.
Skeptiker zogen z. B. voreilig die Wirksamkeit des da-

/3/ Das ist um so verwunderlicher, als Streit in NJ 1966 S. 358 
noch betont hatte: „Das im Bezirk Halle beschlossene Pro
gramm für die Entwicklung der vorbeugenden Tätigkeit zur 
schrittweisen Zurückdrängung der Kriminalität sollte im Hin
blick auf die damit zu gewinnenden Erfahrungen und die 
künftigen Auswirkungen von den zuständigen zentralen Orga
nen an Ort und Stelle sorgfältig studiert und verallgemeinert 
werden.“
Auch der Verfassungs- und Rechtsausschuß der Volkskammer 
hat in seinem Bericht zur Kriminalitätsvorbeugung und -be
kämpfung in territorialen Bereichen vom 26. November 1969 
das Bestreben der Bezirkstage und ihrer Räte unterstützt, die 
in den Vorbeugungsprogrammen der Kreistage und Stadtver
ordnetenversammlungen enthaltenen vielfältigen und konkre
ten Erfahrungen für den Bezirk zu verallgemeinern (NJ 1970 
S. 10).
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